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Unternehmer

Zum Verkauf bestimmte Grund-
stücke eines gewerblichen Unter-
nehmens gehören zum Umlauf-
vermögen

Nach einem Beschluss des Bundes-
fi nanzhofs gehören zur Veräußerung 
bestimmte Grundstücke eines ge-
werblich tätigen Unternehmens bilan-
ziell zu seinem Umlaufvermögen. An 
dieser Beurteilung ändert sich auch 
nichts, wenn die Grundstücke zwi-
schen ihrem Erwerb und einer spä-
teren Veräußerung vermietet werden. 
Auch auf den Umfang der Vermietung 
kommt es nicht an.

Eine Zuordnung zum Anlagevermö-
gen könne nur erfolgen, wenn sowohl 
eine bedingte Veräußerungs- als 
auch Vermietungsabsicht bestehen 
und sich dies durch eine langfristige 
Vermietung konkretisiert.

Progressionsvorbehalt bei 
 Krankengeldbezug freiwillig 
 krankenversicherter Selbst-
ständiger

Dem Progressionsvorbehalt unter-
liegen Einkünfte, die nicht der deut-
schen Einkommensteuer unterliegen, 
z. B. bestimmte steuerfreie Sozialleis-
tungen. Die steuerfreien Einkünfte 
werden dem zu versteuernden Ein-
kommen hinzugerechnet und nach 
der jeweils anzuwendenden Tabelle 
dann die zu zahlende Steuer ermit-
telt. Hieraus wird der durchschnitt-
liche Steuersatz errechnet und auf 
das tatsächlich zu versteuernde Ein-
kommen (ohne Berücksichtigung der 
steuerfreien Einkünfte) angewendet.

Krankengeldzahlungen an einen 
Selbstständigen, der freiwilliges Mit-
glied einer gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist, unterliegen nach einem 
Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf 
ebenfalls dem Progressionsvorbe-
halt. Im Urteilsfall war das Kranken-

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
 Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen 
werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis 
der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben.

 2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 3 Für den abgelaufenen Monat.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern  

ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
 5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank-

arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfi ehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem 
Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden.
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Juli 2007
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung 1 Scheck2

Lohn-/Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3 10.07.2007 13.07.2007 07.07.2007

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer 4 10.07.2007 13.07.2007 07.07.2007

Sozialversicherung 5 27.07.2007 entfällt entfällt

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Juli 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl  
aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen 
 Steuern, Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Um in den Genuss des Betriebsausgaben- oder Werbungskostenab-
zugs zu kommen, ist es seit dem 1. Januar 2007 unerlässlich, dass 
das häusliche Arbeitszimmer Mittelpunkt der gesamten berufl ichen 
 Betätigung ist. Der pauschale Abzug von Aufwendungen von bis zu 
1.250 € ist weggefallen. In bestimmten Fällen bietet es sich deshalb 
an, externe Räume anzumieten.

Bei Urlaubsreisen in das Ausland sollte beachtet werden, dass seit 
dem 15. Juni 2007 nur noch Barmittel bis zu 10.000 € pro Person 
über die Grenze mitgenommen werden können. Bei Flugreisen ist zu 
beachten, dass abgabepfl ichtige Waren beim Zoll anzumelden sind. 
In diesen Fällen sollte der „grüne“ Ausgang in Flughäfen nicht benutzt 
werden.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen 
Themen Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie 
gerne!
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  Kommunikationskosten, Weiter-
bildungskosten, Fahrtkosten, Ver-
sicherungen für die Tätigkeit, Frei-
zeitgestaltungen

▀ Die Tagespfl egeperson ist Arbeit-
nehmer und die Eltern sind Arbeitge-
ber, wenn ein Kind in dessen Familie 
von einer Tagespfl egeperson nach 
Weisungen der Eltern betreut wird.

Bargeldmittel über 10.000 Euro 
bei Überschreiten der EU-Außen-
grenzen deklarationspfl ichtig

Seit 15. Juni 2007 sind die Rege-
lungen zur Überwachung des grenz-
überschreitenden Bargeldverkehrs 
eu ro paweit wesentlich verschärft 
worden.

geld bereits ab der dritten Woche der 
Arbeitsunfähigkeit gezahlt worden, 
weil der Versicherte einen satzungs-
gemäßen Beitragszuschuss entrich-
tet hatte.

Nicht dem Progressionsvorbehalt 
unterliegt dagegen Krankengeld aus 
einer privaten Krankenversicherung. 
Das Gericht sah in dieser Ungleich-
behandlung keinen Verstoß gegen 
den Gleichheitsgrundsatz des Grund-
gesetzes.

Der Bundesfi nanzhof muss sich nun 
mit der Rechtsfrage auseinander set-
zen.

Tantiemevereinbarungen in 
Familienbetrieben müssen 
zur steuerlichen Anerkennung 
fremdüblich sein

Ein Unternehmer hatte seine Ehe-
frau angestellt und ihr neben dem 
monatlichen Gehalt einmal jährlich 
eine Tantieme gezahlt, die nach dem 
Jahresumsatz bemessen wurde. Das 
Finanzamt erkannte die Tantieme-
zahlung wegen Unüblichkeit nicht als 
Betriebsausgabe an und erhöhte den 
steuerpfl ichtigen Gewinn des Unter-
nehmens. Hiergegen wehrte sich der 
Unternehmer.

Der Bundesfi nanzhof gab dem Finanz-
amt Recht, weil Tantiemezahlungen 
an den Ehegatten nur dann Betriebs-
ausgaben sind, wenn sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch einem frem-
den im Unternehmen angestellten Ar-
beitnehmer in vergleichbarer Po sition 
gezahlt worden wären. Dies konnte 
der Unternehmer nicht darlegen.

Fahrtenbuch muss zeitnah 
geführt werden

Ein selbstständiger Ingenieur wollte 
den Privatanteil der PKW-Nutzung 
nicht nach der 1 %-Regelung versteu-
ern, sondern nach der günstigeren 
Fahrtenbuchmethode. Er notierte die
hierfür notwendigen Angaben auf 
„Schmierzetteln“ und übertrug sie 
spä ter in das Fahrtenbuch. Die 
Schmierzettel vernichtete er. Das Fi-
nanzamt hielt sein Fahrtenbuch nicht 
für ordnungsgemäß, weil es nachge-
schrieben worden war, und besteu-

erte den Privatanteil nach der 1 %-
Regelung. Der Unternehmer wehrte 
sich hiergegen.

Der Bundesfi nanzhof gab dem Fi-
nanz amt Recht, weil das Fahrten buch 
nicht zeitnah geführt worden war.

Tagesmütter: Einkommen  -
steuer liche Behandlung der 
Geldleistungen für Kinder in 
Kindertagespfl ege

Zur aktuellen Diskussion über Kin-
derkrippen hat auch das Bundesmi-
nisterium für Finanzen einen Beitrag 
abgegeben:

▀ Erfolgt die Kindertagespfl ege im 
Haushalt der Tagespfl egeperson (Ta -
gesmutter), stellen die laufenden 
Geldleistungen in voller Höhe Ein-
nahmen aus freiberufl icher Tätigkeit 
dar und unterliegen nicht der Gewer-
besteuer.

▀ Bei der Ermittlung der Einkünfte 
können an Stelle der tatsächlichen 
Aufwendungen 300 € je Kind und Mo-
nat als Betriebsausgaben abgezogen 
werden. Die Pauschale bezieht sich 
auf eine Betreuungszeit von 8 Stun-
den und mehr pro Kind und Tag. Sie 
ist bei einer geringeren Betreuungs-
zeit entsprechend zu kürzen. Außer-
dem darf die Pauschale nur bis zur 
Höhe der Einnahmen abgezogen 
werden.

▀ Es können auch die tatsächlichen 
tätigkeitsbezogenen Aufwendungen 
nachgewiesen werden. Darunter fal-
len z. B.:

  Nahrungsmittel, Mobiliar, Be-
schäftigungsmaterial,  Fachliteratur,
Hygieneartikel

  Miete und Nebenkosten der zur 
Kinderbetreuung genutzten Räume

Alle Steuerpfl ichtige

Benutzung des „grünen“ 
Flughafenausgangs trotz 
Mitführens abgabepfl ichtiger 
Waren ist leichtfertige Steuer-
verkürzung

Wenn ein Reisender aus dem 
Ausland nach Deutschland ein-
reist und dabei abgabepfl ichtige 
Waren (z. B. mehr als die erlaubte 
Menge an Tabakwaren oder Al-
kohol) durch den „grünen“ Aus-
gang mit sich führt, kann ihm dies 
als leichtfertige Steuer verkürzung
aus gelegt werden. Ein deutscher 
Staatsangehöriger sollte sich des-
 halb möglichst schon bei der 
 Abreise aus Deutschland erkun-
digen, was er bei seiner Rückreise 
einführen darf.

Der Bundesfi nanzhof hat dies in 
einem Beschluss dargelegt. Ein 
Reisender hatte u. a. elf Stan-
gen Zigaretten nach Deutschland 
eingeführt. Da er aus Unkenntnis 
den „grünen“ Ausgang benutzte, 
erhob das Zollamt einen Zu-
schlag. Auf Grund der Aussage 
zweier Zeugen, die die Aussage 
des Reisenden bestätigten, er 
habe Mitreisenden erklärt, dass 
er noch eine Zollanmeldung ab-
geben müsse, musste er keinen 
Zuschlag zahlen.
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Die wichtigsten Änderungen im Über-
blick:

▀ Barmittel, die von natürlichen Per-
sonen bei Überschreitung der so ge -
nannten EU-Außengrenzen mitge-
führt werden, sind zum Zeitpunkt der 
Ein- oder Ausreise schriftlich anzu-
melden. Für den Grenzübertritt an 
Binnengrenzen ist auch weiterhin 
eine Anmeldung nur nach ausdrück-
licher Aufforderung durch den Zoll 
abzugeben.

▀ Die Deklarationsgrenze wurde so-
wohl an der Binnen- als auch an der 
Außengrenze auf 10.000 € pro Per-
son herabgesetzt.

▀ Verstöße gegen die Anmeldepfl icht 
werden weiterhin als Ordnungswid-
rigkeit geahndet, wobei der Bußgeld-
rahmen auf bis zu 1 Mio. € ausgewei-
tet wurde.

Arbeitgeber/-nehmer

Aufwendungen für doppelte 
Haushaltsführung bei berufl icher 
Veranlassung können auch bei 
nichtehelicher Lebensgemein-
schaft abzugsfähig sein

Mehraufwendungen für doppelte 
Haushaltsführung können bei Ehe-
gatten zum Werbungskostenabzug 
führen, wenn diese Aufwendungen 
berufl ich veranlasst sind. Wird eine 
solche doppelte Haushaltsführung 
erst anlässlich der Eheschließung 
begründet, ist von einer berufl ichen 
Veranlassung auszugehen, wenn die 
beiden Ehegatten zu diesem Zeit-
punkt an verschiedenen Orten be-
rufl ich tätig sind. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn sie weiterhin am jewei-
ligen Tätigkeitsort wohnen oder eine 
neue Wohnung an einem dritten Ort 
zum Familienhausstand machen.

Diese für Ehegatten geltenden Grund -
sätze können bedingt auf nichtehe-
liche Lebensgemeinschaften über-
tragen werden. Eine berufl iche Ver-
anlassung bei nicht Verheirateten 
ist anzunehmen, wenn die Partner 
vor der Geburt eines gemeinsamen 
Kindes an verschiedenen Orten be-
rufstätig sind, dort wohnen und im 

zeitlichen Zusammenhang mit der 
Geburt des Kindes eine der beiden 
Wohnungen zur Familienwohnung 
machen. In einem vom Bundesfi -
nanzhof entschiedenen Fall hatte 
der Vater erst zwei Jahre nach der 
Geburt des gemeinsamen Kindes 
seinen Wohnsitz in die Wohnung der 
Partnerin verlegt. Damit war nach 
Ansicht des Gerichts eine berufl iche 
Veranlassung nicht mehr gegeben.

Kostenersatz klimabedingter 
 Kleidung durch Arbeitgeber ist 
Arbeitslohn

Aus öffentlichen Kassen gezahlte 
Reisekosten- und Umzugskosten-
vergütungen sind grundsätzlich ein-
kommensteuerfrei. Voraussetzung ist
allerdings, dass der öffentlich Be-
dienstete diese Aufwendungen als 
Werbungskosten abziehen könnte.

Der Bundesfi nanzhof hat entschie-
den, dass die umzugsbedingte Neu-
anschaffung bürgerlicher Kleidung 
und Wohnungseinrichtung keine 
Werbungskosten darstellt, so dass 
dafür aus öffentlichen Kassen ge-
zahlte Vergütungen lohnsteuerpfl ich-
tiger Arbeitslohn sind. Für öffentlich 
Bedienstete könne keine andere Re-
gelung gelten als für Arbeitnehmer in 
der freien Wirtschaft.

Im entschiedenen Fall hatte ein Bun-
desministerium Vergütungen für die 
Anschaffung klimabedingter Kleidung 
nicht der Lohnsteuer unterworfen.

Häusliches Arbeitszimmer 
ab 2007 nur noch eingeschränkt 
abzugsfähig

Durch das Steueränderungsgesetz 
2007 wurden die Grundsätze zur 
 Abzugsfähigkeit von Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer neu 
ge regelt. Auf wendungen werden nur 
noch berücksichtigt, wenn das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und berufl ichen 
Tätigkeit bildet. Der bisher mögliche 
pauschale Abzug in besonderen 
 Fällen von bis zu 1.250 € ist wegge-
fallen.

Das Bundesministerium der Fi nan-
zen hat die geänderten Grundlagen 

in einem Erlass zusammengefasst. 
Zum Begriff „häusliches Arbeitszim-
mer“ wird auf die grundsätzlich unver-
ändert gültige Rechtsprechung der 
vergangenen Jahre verwiesen. Deut-
lich gemacht wird der Unterschied 
zwischen häuslichem Arbeitszimmer 
und betrieblich genutzten Räumen, 
für die ein Abzugsverbot nicht gilt.

Ausdrücklich wird darauf hingewie-
sen, dass Aufwendungen für Arbeits-
mittel nicht unter das Abzugsverbot 
fallen. Allerdings müssen die Auf-
zeichnungen fortlaufend auf einem 
gesonderten Konto in der Buchhal-
tung erfolgen. 

Häusliches Arbeitszimmer 
muss ab 2007 Mittelpunkt der 
gesamten berufl ichen Betäti-
gung sein

Ab 01.01.2007 können Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer nur berücksichtigt wer-
den, wenn dieses den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und 
berufl ichen Tätigkeit bildet. Was 
darunter zu verstehen ist, erläu-
tert das Bundesministerium der 
Finanzen in einem Schreiben.

Danach ist ein häusliches Ar-
beitszimmer dann Mittelpunkt der
gesamten betrieblichen und be-
rufl ichen Betätigung, wenn dort 
die Tätigkeiten erbracht wer-
den, die für den Beruf oder das 
 Gewerbe wesentlich und prä-
gend sind. Wird die betriebliche 
oder be rufl iche Tätigkeit sowohl 
im häuslichen Arbeitszimmer als 
auch außerhäuslich erbracht, liegt
der Mittelpunkt nur im häuslichen 
Arbeitszimmer, wenn dort mehr 
als die Hälfte der Arbeitszeit ge-
leistet wird. Dabei ist auch zu 
berücksichtigen, welchen Stellen-
wert diese Tätigkeiten haben 
(qua litative und quantitative Be-
trachtungsweise).

Anhand von Beispielen, die ihre 
Grundlage in verschiedenen Ur-
teilen des Bundesfi nanzhofs ha-
ben, werden die Besonderheiten 
bei einzelnen Berufsgruppen und 
Tätigkeiten erläutert.




